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2. Nachtragshaushaltsatzung
des Amtes Unterspreewald für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom
21.12.2008 (GVBI. I/19 S. 286) wírd nach Beschluss des Amtsausschusses ín őffentlicher Sitzung am 11.10.2023
folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§

Mít dem Nachtragshaushaltsplan werden

1

die bisher erhöht um vermindert um und damit der
festgesetzten Gesamtbetrag ein-

Gesamtbeträge von schließlich Nachträge
fest esetzt auf

EUR
im Ergebnísglan

ordentlíche Erträge 12.598.100 81.000,00 0,00 12.679.100,00

ordentliche Aufwendungen 12.359.400 242.600,00 72.100,00 12.529.900,00

außerordentliche Erträge 0 0,00 0,00 0,00

außerordentliche Aufwendungen 0 0,00 0,00 0,00

Im Finanzhaushalt

die Einzahlungen 12.662.900 134.700,00 65.1Q0,00 12.732.500,00

díe Auszahlungen 13.011.100 416.100,00 262.100,00 13.165.100,00

davon bei den:

Einzahlungen aus Iaufender Verwaltungstätigkeít 12.330.200 80.700,00 0,00 12.410.900,00

Auszahlungen aus Iaufender Verwaltungstätigkeit 11.738.900 241.700,00 72.100,00 11.908.500,00

Einzahlungen aus der Investitíonstätigkeit 332.700 54.000,00 65.100,00 321.600,00

Auszahlungen aus der Investítíonstätigkeít 1.203.900 174.400,00 190.000,00 1.188.300,00

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 68.300 0,00 0,00 68.300,00

Einzahlungen aus derAuflősung von
Líquiditätsreserven 0 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen an Liquidítätsreserven 0 0,00 0,00 0,00

§2

Der Gesamtbetrag der bísher vorgesehenen Kredíte wírd nícht verändert und verbleíbt beí 0€.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflíchtungsermächtígungen zur Leístung von Investítíonsauszahlungen und Auszahlungen
von Investitíonsfőrderungsmaßnahmen iп kűnftígen Haushaltsjahren wírd von bísher 65.000 € um 93.000 € erhőht
und damít auf 163.000 € festgesetzt.
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§4

1. Der Hebesatz der Amtsumlage wird unverändert auf 40,00 v.H.
festgesetzt.

2. Díe Amtsumlage nach Nr. 1 ist bís zum 25. Eíпes jeden Monats mit jeweíls einem Zwőlftel des festgesetzten Ge-
samtbetrages von den amtsangehőrígen Gemeinden zu zahlen.

3. Der fűr das Haushaltsjahr 2023 festgesetzte Umlagesatz fűr díe Amtsumlage nach Nr. 1 gilt entsprechend § 139
Abs. 1 BbgKVerf í. V. m. § 69 Abs. 1 Zíff.2 BbgKVerf űber das Haushaltsjahr 2022 hinaus bís zum ErIass der
neuen Erhebungsgrundlage.

§5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen aIs fűr den Amtsausschuss von wesentlí-
cher Bedeutung angesehen werden, bleíbt unverändert beí

10.000,00 €
festgesetzt.

2. Díe Wertgrenze, fűr díe ínsgesamt erforderlíchen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investítíonsfőrder-
maßnahmen ím Fínanzhaushalt eínzeln darzustellen sínd, bleíbt unverändert beí

festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der űberplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorheri-
gen Zustímmung des Amtsausschusses bedűrfen, bleíbt unverändert auf

10.000,00 €

20.000,00 €
festgesetzt.

4. Díe Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen íst, bIeiben unverändert beí:

a) Der Entstehung eines Fehlbetrages auf 50.000,00 € und
Ь) Beí bísher nicht veranschlagten oder zusätzlíche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf

50.000,00 €

festgesetzt.
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§6

1. Der Haushalt gliedert sich in 27 Teilhaushalte. Die Teilhaushalte werden wie folgt zu 13 Budgets
verbunden:

Bud і Г Produktbereich Produktgruppe/Produkt Budget-
Nr HH verantworlícher

I 1 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung u. — AL 10
2 seivice Heгг Neumann
3 575 Tourísmus
4
5
6
7
8
25

11 9 12 Sicherheit und Ordnung und 121 Wahlen/Statistík AL 32
10 31 Soziale Einrichtungen 122 Ordnungsangelegenheiten Herr Graßmann
11 55 Natur- und Landschaftspflege 315 Soziale Einrichtungen
13 56 Umweltschutz 553 Kríegsgräber
23 561 Umweltschutz
24

ЙГ 12 Sícherheit und Ordnung 126 Brandschutz AL 32
128 Katastrophenschutz Heгг Graßmann

IV ј7 36 Kínder-, Jugend- und Familienhiife 361 Förderung Kinder in Tages- AL 32

einrichtungen Herr Graßmann
V 15 36 Kinder-, Jugend- und Familienhílfe 362 Jugendarbeit AL 32

21 365.10 Kita Kostenausgleich Herr Graßmann

VI 16 Kínder-, Jugend- und Familienhílfe 365.01 Tageseinrichtungen Kita AL 32
Schdnwalde Heгг Gгaßmanп

VII 17 Kínder-, Jugend- und Famílienhilfe 365.02 Tageseinrichtungen Kita AL 32
Neu Lűbbenau Heгг Graßmann

VIII 18 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365.03 Tageseinrichtungen Kita AL 32
Golßen Heгг Graßmann

IX 19 Kínder-, Jugend- und Familienhílfe 365.04 Tageseinrichtungen Kita AL 32
Zützen Herr Graßmann

X 20 Kinder-, Jugend- und Familienhílfe 365.05 Tageseinríchtungen Kita AL 32
Kase1-Golzig Herr Graßmann

XI 21 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365.06 Tageseínrichtungen Kita AL 32
Ríetzneuendorf Heгг Graßmann

XII 22 51 Räumliche Planung und Entwick- 511 Räum1. Planungs- und AL 60
Iung Entwicklungsmaßn. Frau Schudek

5ЇіГ 61 AIIg. Finanzwirtschaft 611 Steuern, allg. Zuweisungen AL 20
27 612 sonstige allg. Zuweisungen Herr König

2. Soweit in der KomHKV oder im Haushaltsplan mit Vorbericht und Anlagen nichts anderes bestimmt
ist, sind die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche
gilt für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

3. Der Ausgleich der Mehraufwendungen ìnnerhalb eines Budgets ist erst dann auszuführen, wenn
weder innerhalb des Produktes/ Teilhaushaltes die Mehraufwendungen ausgeglichen werden kön-
nen.

4. Für Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets, die durch Minderaufwendungen oder Mehrerträ-
ge im gleichen Budget gedeckt werden, müssen keine über- oder außerplanmäßigen Aufwendun-
gen beantragt werden. Eine Entscheidung des Amtsausschusses nach § 5 Abs. 3 entfallt. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten für Auszahlungen entsprechend.

5. Die Absätze 2 bis 4 gelten auch für Auszahlungen bei der Investitionstätigkeit sowie Verpflich-
tungsermächtigungen, wenn sie sachlich zusammenhängen.
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§7

Die festgesetzten Haushaltspositionen mit Sperrvermerk bleiben bestehen:

Für folgende Haushaltspositionen wird ein Sperrvermerk erlassen:

• 12601.096120 Errìchtung von Tief- und Löschwasserbrunnen

Die o.g. Haushaltsposition darf erst in Anspruch genommen werden, wenn der Investor des B-
Plan Gebietes „Am Joachimsteich" Golßen vertraglich die Erstattung der Investitionskosten bestä-
tigt hat.

• 36503.096150 Anlage im Bau — Umgestaltung spielplatz Haus des Kindes

Die o.g. Haushaltsposition darf erst in Anspruch genommen werden, wenn dafür eine rechtskräftige
Fördermittetzusage (schriftlicher Zuwendungsbescheid) vorliegt.
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Golßen, den ......................

Maгco Kehlíng
Amtsdírektor

festgestellt:

Golßen, 28.09.2Q23

Marco
Amtsďírektor

ι

aufgestellt:

Golßen, 28.09.2023

. ï ; .~~
Thomas Kőnìg
Kämmeгeг
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